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Zellen und Prioraten herausfielen66). Sind schon unter diesem Gesichts­
punkt die reichen Schenkungen der Tusculaner recht auffällig, so muß 
man des weiteren bedenken, daß Desiderius bei aller taktischen Ge­
schmeidigkeit doch immer ein entschiedener Parteigänger des Reform­
papsttums gewesen ist. Wenn die Herren von Tusculum 1064 ihre ersten 
Zuwendungen einem Manne machten, der im gegnerischen Lager stand, 
kann man das nur als Zeichen einer Annäherung und eines politischen 
Umschwungs verstehen67). Desiderius, der große Vermittler, der das 
Papsttum mit den Normannen versöhnt hatte, scheint auch vor den 
Toren von Rom den Frieden gestiftet zu haben. Da die Grafen der 
Campagna von den Deutschen nichts zu hoffen und von den Normannen 
alles zu fürchten hatten, da außerdem ihr Kandidat, der Gegenpapst 
Cadalus, zum Abzug aus Rom gezwungen worden war, lenkten sie 
offenbar ein und vertrugen sich recht und schlecht mit Alexander II. 
Ein kleines Symptom der neuerlichen Entspannung mag da die Ge­
schichte von Hildebrands tusculanischem „Wunder“ sein, die Paul von 
Bernried in seiner Vita Gregorii VII. erzählt: Als Johannes, der camera­
rius Papst Alexanders II., apud Tusculanum mit Fieber darniederlag, 
ließ er den Archidiakon der römischen Kirche holen; Hildebrand kam, 
betete und ließ die Gräfin, bei der Johannes Unterkunft gefunden hatte, 
ein Mahl zubereiten; dadurch gestärkt, gesundete der Kranke68). Die 
Anekdote ist in den Forschungen über die Entstehung der päpstlichen 
Kammer viel beachtet worden69). Dabei hat sich ergeben, daß der Titel
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